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Testamentseröffnung: Auch Enterbte dürfen eine 
Testamentsabschrift einsehen 

| Mit dem Tod entfällt das Interesse des Erblassers an der Geheimhaltung seines letzten 
Willens den gesetzlichen Erben gegenüber insoweit, als der letzte Wille diese betrifft. 
Denn um sicherzustellen, dass der letzte Wille auch tatsächlich verwirklicht wird, 
müssen insbesondere über die Erbeinsetzung der testamentarischen Erben und die 
damit verbundene Enterbung der gesetzlichen Erben auch Letztere informiert werden. 
Das hat jetzt der Bundesgerichtshof (BGH) klargestellt. | 

Das war passiert: Der spätere Kläger erfuhr aufgrund einer Testamentseröffnung davon, 
dass er enterbt worden war. Er bemühte sich zunächst erfolglos bei dem Notar um 
Einsichtnahme in die Abschrift des Testaments. Die Notarkammer wies den Kläger auf 
die notarielle Verschwiegenheitspflicht hin. Daher beantragte er, den Notar von seiner 
Verschwiegenheitspflicht zu entbinden erneut erfolglos. Grund: Es sei nicht erkennbar, 
dass dies im mutmaßlichen Willen des Erblassers gelegen haben könnte. Der Kläger 
verfolgte sein Ziel jedoch weiter. 

Das Oberlandesgericht (OLG) hatte die Klage noch abgewiesen. Doch der BGH gab ihm 
letztinstanzlich Recht. Der Notar war von seiner Verschwiegenheitspflicht hinsichtlich 
des Inhalts der den Kläger betreffenden letztwilligen Verfügung zu befreien. Das 
Interesse der verstorbenen Beteiligten an der Geheimhaltung des den Kläger 
betreffenden Inhalts der Verfügung von Todes wegen sei nicht nur in Bezug auf das zum 
Nachlassgericht gegebene Original des Testaments weggefallen, sondern auch in 
Bezug auf die beim Notar verbliebene Abschrift. 

Quelle | BGH, Urteil vom 20.7.2020, NotZ (Brfg) 1/19, Abruf-Nr. 217729 unter 
www.iww.de 
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